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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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Die 36. Änderung des Regionalplans Münsterland umfasst 
die Festlegung eines Gewerbe- und Industrieansiedlungsbe-
reiches (GIB) im Allgemeinen Freiraum und Agrarbereich 
(AFAB) Rahmen eines Flächentausches auf dem Gebiet der 
Gemeinde Senden.

Gemäß § 9 Raumordnungsgesetz i. V. m. § 13 Landespla-
nungsgesetz NRW wird der Öffentlichkeit und den in ihren 
Belangen berührten öffentlichen Stellen Gelegenheit gege-
ben, während der Auslegungsfrist Stellung zu dem Planent-
wurf, der Begründung und zum Umweltbericht zu nehmen. 
Die Planunterlagen der 36. Änderung des Regionalplans 
Münsterland werden in der Zeit vom 

10. September 2021 bis einschließlich 08. Oktober 2021

an folgenden Stellen und zu folgenden Zeiten zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegt:

Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3, 48143 Münster
Zimmer 310a (Frau Holtmann)
Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 16.00 Uhr
Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Ansprechpartner: 
Klaus Lauer, Tel. 0251/411-1800
Gundhilde Greiwe, Tel. 0251/411-1408
Nicola Deipenbrock, Tel. 0251/411-1793

Kreis Coesfeld 
Friedrich-Ebert-Straße 7
48653 Coesfeld
Raum 131a 

Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

Ansprechpartnerinnen: 
Frau Kathrin Daldrup, Tel. 02541/18-9116
Frau Martina Stöhler, Tel. 02541/18-9111

Die Unterlagen können aufgrund der aktuellen Situation 
durch das Coronavirus (COVID-19/Sars-CoV-2) nur unter 
Vereinbarung eines Termins, während der Dienststunden, 
eingesehen werden. Zur Terminvereinbarung nehmen Sie 
bitte mit den genannten Behörden telefonisch Kontakt auf.
Zusätzlich können auf den Internetseiten der Bezirksregie-
rung Münster (www.brms.nrw.de/go/verfahren) die Verfah-
rensunterlagen eingesehen bzw. heruntergeladen werden. 

Sollte es Ihnen aufgrund der aktuellen Situation durch das 
Coronavirus (COVID-19/Sars-CoV-2) nicht möglich sein in 
die Unterlagen Einsicht zu nehmen, wenden Sie sich bitte an 
die Bezirksregierung Münster unter der Tel.-Nr.: 0251/411-
1793, um für Sie eine individuelle Lösung zu finden.

Anregungen und Bedenken können innerhalb der Aus-
legungsfrist schriftlich, per E-Mail (gundhilde.greiwe@
brms.nrw.de) oder zur Niederschrift bei der Bezirksregie-
rung Münster als Regionalplanungsbehörde (Bezirksregie-
rung Münster, Dezernat 32, Domplatz 1-3, 48143 Münster) 
vorgetragen werden. Anregungen und Bedenken können 
innerhalb der Auslegungsfrist auch beim Kreis Coesfeld 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden.  
Anregungen und Bedenken sollten den vollständigen Na-
men und die Anschrift des Verfassers in leserlicher Form 
enthalten.

Die eingegangenen Stellungnahmen werden in die nachfol-
gende Abwägung einbezogen. Der Regionalrat entscheidet 
abschließend, inwieweit den Anregungen und Bedenken 
gefolgt wird. Eine gesonderte Benachrichtigung erfolgt 
nicht. Die Änderung des Regionalplans wird nach Ab-
schluss des Verfahrens öffentlich bekannt gemacht. 

Eventuell entstehende Kosten, die bei der Einsichtnahme 
und / oder bei der Geltendmachung von Anregungen und 
Bedenken entstehen, können nicht erstattet werden.

Nach Ablauf der vorgenannten Frist für eine Stellungnahme, 
sind alle Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf be-
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sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 9 Abs. 2 Satz 
4 ROG).

Hat eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 Umweltrechtsbehelfsgesetz (UmwRG) in einem Ver-
fahren zur Änderung eines Regionalplans Gelegenheit zur 
Äußerung gehabt, ist sie im Verfahren über den Rechtsbe-
helf nach § 7 Absatz 2 UmwRG mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen, die sie im Verfahren zur Änderung des Re-
gionalplans nicht oder nach den geltenden Rechtsvorschrif-
ten nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können (§ 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG).

 Im Auftrag 
 gez. Gundhilde Greiwe

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2021 S. 269-270
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